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Liebe Mandanten,
selbstverständlich kennen wir den alten 
Spruch „mit dem Essen spielt man nicht“ 
– aber ein bisschen Humor muss sein und 
wir sind uns sicher, auch diese Komponente 
schätzen Sie in der Zusammenarbeit mit 
uns. So soll es, egal in welchen Business, 
auch sein: sachlich-präzise in der Arbeit, 
aber menschlich im Umgang miteinander. 
Gerade deshalb sollten wir Erwachsenen, die 
wir mit beiden Beinen fest im Leben stehen, 
uns von der kindlichen Begeisterung wie an 
Halloween immer wieder mitnehmen las-
sen - einfach als eine lustige, unkomplizierte 
Auszeit aus dem Alltag. Und dass Sie sich in 
Sachen Buchhaltung, Steuern und Finanzen 
nicht gruseln müssen, dafür sorgen wir.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine November 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.11.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018

Gewerbesteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018

Grundsteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018

Sozialversicherung⁵ 28.11.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2016:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Dezember 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Umsatzsteuer ⁴ 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Sozialversicherung ⁵ 21.12.2018 entfällt entfällt
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Buchung von EC-Karten-Umsätzen in 
der Kassenführung

In Betrieben mit überwiegendem Bargeld-
verkehr nutzen Kunden häufig die Möglich-
keit, ihre Zahlungen bargeldlos mit EC-Karte 
abzuwickeln. Doch die von den Betrieben 
gelebte Buchungspraxis stand jüngst infrage.

Demnach werden in einem ersten Schritt die 
Gesamtumsätze   inklusive der bargeldlosen 
Geschäftsvorfälle (EC-Kartenzahlungen)   im 
Kassenbuch aufgezeichnet und in einem 
zweiten Schritt die EC-Zahlungen wieder 
ausgetragen und separiert. Auch auf dem 
Kassenkonto wird zuerst der Gesamtbetrag 
gebucht, bevor die EC-Kartenumsätze wie-
der ausgebucht werden.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
sah und sieht hierin grundsätzlich einen for-
mellen Mangel der Buchführung. Bare und 

unbare Geschäftsvorfälle seien getrennt zu 
buchen. Im Kassenbuch seien ausschließlich 
Barbewegungen zu erfassen.

Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch 
nunmehr in einem aktuellen Schreiben etwas 
entschärft. Zwar stellt weiterhin auch die   
zumindest zeitweise   Erfassung von EC-Kar-
tenumsätzen im Kassenbuch einen formellen 
Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei der 
Gewichtung weiterer formeller Mängel im 
Hinblick auf eine eventuelle Verwerfung der 
Buchführung regelmäßig außer Betracht. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Zah-
lungsweg ausreichend dokumentiert wird 
und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen 
Kassenbestands jederzeit besteht (Kassen-
sturzfähigkeit).
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Jahresabschluss 2017 muss bis zum 
Jahresende 2018 veröffentlicht werden

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet 
sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen 
(z. B. GmbH oder GmbH & Co. KG), müssen 
die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der 
Abschluss muss spätestens vor Ablauf des 
zwölften Monats des dem Abschlussstichtag 
nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt 
werden.

Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse 
nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der 
Festsetzung von Ordnungsgeldern rechnen. 
Sie werden sodann durch das Bundesamt für 
Justiz von Amts wegen aufgefordert, ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von 
sechs Wochen nachzukommen. Mit der An-
forderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr 
fällig, die auch nach verspäteter Einreichung 
nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei 
aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen 
mindestens zwei der folgenden Merkmale 
nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme, 
700.000 € Umsatzerlöse und durchschnittlich 
zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das 
Gesetz Erleichterungen vor:

Sie müssen unter bestimmten Vorausset-
zungen keinen Anhang erstellen. Hierfür 
müssen bestimmte Angaben unter der 
Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den 
Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder 
des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats 
oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erfor-
derliche Angaben zu den eigenen Aktien 
der Gesellschaft (bei einer Aktiengesell-
schaft). Darüber hinaus können in besonde-
ren Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig 
sein, wenn der Abschluss kein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wider-
spiegelt.

Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften 
Optionen zur Verringerung der Darstel-
lungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. 
Schließlich können die gesetzlichen Vertreter 
dieser Gesellschaften zwischen der Offenle-
gung durch Veröffentlichung (Bekanntma-
chung der Rechnungslegungsunterlagen) 
oder durch Hinterlegung der Bilanz beim 
Betreiber des Bundesanzeigers wählen. 
Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die 
elektronische Einreichung der Unterlagen 
vorgeschrieben.
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Anerkennung eines Ehegattenarbeits-
verhältnisses

Grundsätzlich kann ein Steuerpflichtiger als 
Arbeitgeber mit seinem Ehegatten einen Ar-
beitsvertrag schließen und den Arbeitslohn 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
geltend machen.

An die Anerkennung des Arbeitsverhältnis-
ses werden strenge Anforderungen gestellt:

_Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft 
vereinbart sein und auch tatsächlich 
durchgeführt werden. Es empfiehlt 
sich ein schriftlicher Arbeitsvertrag.

_Die vertragliche Gestaltung muss 
auch unter Fremden üblich sein, 
dem sog. Fremdvergleich standhal-
ten.

_Der Arbeitslohn des mitarbeiten-
den Ehegatten darf den Betrag 
nicht übersteigen, den ein fremder 
Arbeitnehmer für eine gleichartige 
Tätigkeit erhalten würde.

E I N K O M M E N S T E U E R

_Die Auszahlung der Vergütung und 
die Abführung von Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsabgaben sind 
erforderlich.

_Ein Arbeitnehmer (Obergerichts-
vollzieher) hatte mit seiner Ehefrau 
einen Ehegatten-Unterarbeitsver-
trag geschlossen. Das Finanzge-
richt Rheinland Pfalz erkannte das 
Arbeitsverhältnis nicht an, weil die 
tatsächliche Durchführung nicht 
nachgewiesen wurde. Allein von der 
Ehefrau erstellte Stundenzettel sind 
nach Auffassung des Gerichts weder 
ausreichend noch aussagekräftig.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Steuerermäßigung auch für Handwer-
kerleistungen außerhalb des Haushalts?

Für die Inanspruchnahme von Handwerker-
leistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen wird auf 
Antrag eine Einkommensteuerermäßigung in 
Höhe von 20 % der Aufwendungen, höchs-
tens 1.200 € jährlich, gewährt. Die Tätigkeiten 
müssen in einem innerhalb der EU oder des 
EWR liegenden Haushalts erbracht werden. 
Begünstigt sind nur die in Rechnung gestell-
ten Arbeits- und Fahrkosten inklusive der 
darauf entfallenden Umsatzsteuer. Weitere 
Voraussetzung ist, dass für die Handwer-
kerleistung eine Rechnung vorliegt und die 
Zahlung auf ein Konto des Handwerkers 
erfolgt. Für Barzahlungen wird keine Ermäßi-
gung gewährt.

Umstritten ist, wie der Begriff „Haushalt“ 
auszulegen ist. Die Grenzen des Haushalts 
werden regelmäßig durch die Grundstücks-

grenzen abgesteckt. Ausnahmsweise kön-
nen auch Leistungen jenseits der Grund-
stücksgrenzen begünstigt sein. Es muss sich 
allerdings um Leistungen handeln, die in 
unmittelbarem räumlichem Zusammenhang 
zum Haushalt durchgeführt werden und 
diesem dienen.

Das Finanzgericht des Landes Sachsen 
Anhalt hat entschieden, dass Leistungen 
eines Schreiners vollständig als Handwer-
kerleistung im Haushalt zu berücksichtigen 
sind, auch wenn Teilleistungen, wie z. B. die 
Anfertigung und Verzinkung einer Tür, in 
der Werkstatt des Schreiners durchgeführt 
wurden.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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Geschenke an Geschäftsfreunde

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betrieb-
sausgaben sind die nachfolgenden Punkte 
von großer Bedeutung:

_Geschenke an Geschäftsfreunde 
sind nur bis zu einem Wert von 35 
€ netto pro Jahr und pro Empfänger 
abzugsfähig.

_Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. 
bei Versicherungsvertretern, Ärzten) 
ist in die Ermittlung der Wertgrenze 
einzubeziehen. In diesen Fällen darf 
der Bruttobetrag (inklusive Umsatz-
steuer) nicht mehr als 35 € betra-
gen.

_Es muss eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorhanden sein. Der 
Schenker muss auf dieser den Na-
men des Empfängers vermerken. Bei 
Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenkelis-
te mit den Empfängernamen sowie 
der Art und der Betragshöhe des 
Geschenks gefertigt werden.

_Schließlich müssen die Aufwendun-
gen auf ein separates Konto, z. B. 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, 
getrennt von allen anderen Betrieb-
sausgaben, gebucht werden.

_Überschreitet die Wertgrenze sämt-
licher Geschenke pro Person und 
pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 
35 € oder werden die formellen Vo-
raussetzungen nicht beachtet, sind 
die Geschenke an diese Personen 
insgesamt nicht abzugsfähig.

Unternehmer haben bei betrieblich veran-
lassten Sachzuwendungen und Geschenken 
die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 
% zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer zu leisten. In diesem Fall stellt die 
Übernahme der pauschalen Einkommen-
steuer nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt 
der Wert des Geschenks selbst bzw. zusam-
men mit der übernommenen Pauschalsteuer 
den Betrag von 35 €, unterliegt auch die 
pauschale Einkommensteuer dem Abzugs-
verbot. Die Finanzverwaltung hat indes 
mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer 
bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfa-
chungsgründung weiterhin nicht einbezieht.

Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 

E I N K O M M E N S T E U E R
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10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen 
sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:

_Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 
Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahrs gewährten 
Zuwendungen einheitlich auszu-
üben. Es ist jedoch zulässig, die 
Pauschalierung jeweils gesondert 
für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeit-
nehmer) und an eigene Arbeitneh-
mer anzuwenden.

_Sachzuwendungen bis 10 € (sog. 
Streuwerbeartikel) müssen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung 
nicht in die Bemessungsgrundlage 
der Pauschalierung einbezogen 
werden. Der Bundesfinanzhof sieht 
dies anders.

_Auch bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignis-
ses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) 
sind keine Geschenke und gehören 
daher nicht zur Bemessungsgrund-
lage. Das gilt, sofern der Wert der 
Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Um-
satzsteuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungs-
empfänger darüber zu informieren, dass er 
die Pauschalierung anwendet. Eine beson-
dere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch 
den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern.

Die Norm begründet keine eigenständige 
Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine 
besondere pauschalierende Erhebungsform 
der Einkommensteuer zur Wahl.

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift 
sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-
fragt werden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Anschaffungsnahe Herstellungskosten 
durch Beseitigung verdeckter Mängel 
nach Immobilienerwerb

Auch unvermutete Aufwendungen für Re-
novierungsmaßnahmen nach dem Erwerb 
einer Immobilie führen bei Vorliegen der 
weiteren Voraussetzungen zu anschaffungs-
nahen Herstellungskosten.

Baumaßnahmen, die ein Immobilienerwer-
ber innerhalb von drei Jahren nach Anschaf-
fung eines Objekts durchführt, führen re-
gelmäßig zu Anschaffungskosten, wenn die 
Aufwendungen ohne Umsatzsteuer mehr als 
15 % des Gebäudewerts ausmachen (an-
schaffungsnahe Herstellungskosten). Hierun-
ter zählen auch Renovierungsmaßnahmen, 
die lediglich zur Beseitigung von durch 
vertragsmäßigen Gebrauch des Mieters 
verursachten Mängeln bzw. zur Beseitigung 
verdeckter   d. h. im Zuge der Anschaffung 

verborgen gebliebener, jedoch bereits vor-
handener   Mängel durchgeführt werden.

Ausdrücklich nicht zu anschaffungsnahen 
Herstellungskosten führen lediglich Aufwen-
dungen für Erweiterungen sowie Erhaltungs-
arbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.

Hinweis: Kosten für Instandsetzungsmaß-
nahmen zur Beseitigung eines Schadens, 
der nachweislich erst nach dem Erwerb des 
Objekts durch schuldhaftes Handeln eines 
Dritten am Gebäude verursacht worden ist, 
unterliegen nicht der Regelvermutung für 
das Vorliegen anschaffungsnaher Herstel-
lungskosten.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Außerordentliche Einkünfte: Abfin-
dungszahlung als Entschädigung

Zahlt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
im Zuge einer einvernehmlichen Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung, ist 
unerheblich, ob der Arbeitnehmer bei der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses unter 
Druck stand.

Ein Verwaltungsangestellter hatte mit der 
Stadt A einen Auflösungsvertrag geschlos-
sen. Danach wurde das Arbeitsverhältnis 
im gegenseitigen Einvernehmen und ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet. 
Der Angestellte erhielt eine Abfindung von 
36.250 €, die die Stadt mit der letzten Ge-
haltsabrechnung auszahlte. In seiner Ein-
kommensteuererklärung beantragte er, den 
Abfindungsbetrag dem ermäßigten Steuer-
satz zu unterwerfen.

Der Bundesfinanzhof folgte dieser Einschät-
zung. Eine Entschädigung ist eine Leistung, 
die als Ersatz für entgangene oder entge-
hende Einnahmen gewährt wird. Sie gehört 
zu den begünstigten außerordentlichen 
Einkünften, wenn sie in einem Veranla-
gungszeitraum zu erfassen ist und durch 
die Zusammenballung von Einkünften eine 
erhöhte steuerliche Belastung entsteht.

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
im Zuge der einvernehmlichen Auflösung 

des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung, ist 
davon auszugehen, dass die Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses nicht allein aus eige-
nem Antrieb des Arbeitnehmers erfolgte. 
In diesem Fall hätte der Arbeitgeber keinen 
Grund, eine Abfindung zu leisten. Stimmt 
der Arbeitgeber einer Abfindungszahlung 
zu, kann im Regelfall angenommen werden, 
dass dazu auch eine rechtliche Veranlassung 
bestand.

Hinweis: Das Gericht hatte ausdrücklich 
offengelassen, ob es an dem Erfordernis der 
Druck /Zwangssituation bei Zahlung einer 
Abfindung im Rahmen eines Über /Unter-
ordnungsverhältnisses festhält.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Behandlung von Aufwendungen für 
Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltun-
gen 

In vielen Unternehmen steht die Weih-
nachtsfeier am Ende des Jahrs vor der Tür. 
Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
können für Mitarbeiter steuer- und sozial-
versicherungsfrei ausgerichtet werden. Dies 
gilt, soweit die Kosten den Betrag von 110 € 
je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem 
Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt 
sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 
Wertgrenze überschritten, muss folglich nur 
der übersteigende Teil versteuert werden. 
Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:

_Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, 
wenn es sich um eine Veranstaltung 
auf betrieblicher Ebene mit gesell-
schaftlichem Charakter handelt, z. B. 
Betriebsausflüge oder Weihnachts-
feiern.

_Die Veranstaltung muss allen An-
gehörigen des Betriebs, eines 
Teilbetriebs oder einer in sich ge-
schlossenen betrieblichen Organi-
sationseinheit (z. B. einer Abteilung) 
zugänglich sein.

_Zuwendungen im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung sind alle 
Aufwendungen des Arbeitgebers in-

klusive Umsatzsteuer. Es spielt keine 
Rolle, ob die Aufwendungen einzel-
nen Arbeitnehmern individuell zure-
chenbar sind oder es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten 
der Betriebsveranstaltung handelt, 
die der Arbeitgeber gegenüber 
Dritten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung aufwendet 
(z. B. Raummieten oder Kosten für 
einen Eventplaner; auch Kosten für 
Begleitpersonen des Mitarbeiters 
müssen berücksichtigt werden).

_Soweit solche Zuwendungen den 
Betrag von 110 € je Betriebsveran-
staltung und teilnehmenden Arbeit-
nehmer nicht übersteigen, bleiben 
sie beim Arbeitnehmer steuerlich 
unberücksichtigt.

_Übersteigen die Kosten je Betriebs-
veranstaltung den Freibetrag von 
110 € und/oder nimmt ein Arbeit-
nehmer an mehr als zwei Betriebs-
veranstaltungen teil, sind die inso-
weit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn 
pauschal mit 25 % versteuern. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Veranstaltung 
allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige 
Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, 
aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, 
unterliegen nicht der Pauschalierungsmög-
lichkeit.

Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des 
Finanzgerichts Köln gehen Absagen zur 
Weihnachtsfeier steuerlich nicht zulasten der 
feiernden Kollegen. Der Bundesfinanzhof 
muss abschließend entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R

Verteilung der einmaligen Zuzahlung 
eines Arbeitnehmers zu den Anschaf-
fungskosten eines zur Privatnutzung 
überlassenen betrieblichen Kfz

Das Niedersächsische Finanzgericht hat 
entschieden, dass die einmalige Zuzahlung 
eines Arbeitnehmers zur Anschaffung eines 
ihm auch zur Privatnutzung überlassenen 
Dienstwagens gleichmäßig auf die Nut-
zungsdauer des Kraftfahrzeugs zu verteilen 
ist. Die Zuzahlung mindere den monatlichen 
geldwerten Vorteil, wenn zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer die Dauer der Nut-

zungsüberlassung ausdrücklich vereinbart 
wurde.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
kann die Zuzahlung im Zahlungsjahr auf 
den privaten Nutzungswert des Fahrzeugs 
angerechnet werden. Danach verbleibende 
Zuzahlungsbeträge können entsprechend in 
den darauf folgenden Kalenderjahren ange-
rechnet werden.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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Umsatzsteuerbefreiung: Fahrschuler-
laubnis als erforderliche Bescheinigung

Ein Einzelunternehmer betrieb eine Fahr-
schule. Die Entgelte aus seiner Fahrschulleh-
rertätigkeit erfasste er in seinen Umsatzsteu-
ererklärungen als Umsätze zum allgemeinen 
Steuersatz. Das Finanzamt war hingegen 
der Auffassung, die Umsätze unterlägen der 
Steuerbefreiung. Die Fahrschulerlaubnis und 
die staatliche Anerkennung als Ausbildungs-
stätte würden die inhaltlichen Vorgaben der 
einschlägigen Umsatzsteuerbefreiungsvor-
schrift erfüllen. Die erklärten Umsätze zum 
allgemeinen Steuersatz seien deshalb zu 
stornieren.

Dem widersprach das Niedersächsische 
Finanzgericht. Voraussetzung für die Steuer-

befreiung ist, dass die Schulen/Einrichtungen 
auf einen Beruf oder auf eine Prüfung vor 
einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts vorbereiten. Dies muss durch eine 
Bescheinigung der zuständigen Landesbe-
hörde nachgewiesen werden. Eine Fahrschu-
lerlaubnisurkunde oder eine Erlaubnis zur 
Durchführung von Qualifikationsmaßnah-
men genügen diesen Anforderungen nicht.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat unlängst 
dem Gerichtshof der Europäischen Union 
die Frage zur Klärung vorgelegt, ob Leis-
tungen von Fahrschulen zur Erlangung der 
Führerscheinklassen B und C1 aus Gründen 
des Unionsrechts umsatzsteuerfrei sind.

U M S AT Z S T E U E R
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G R U N D E R W E R B S T E U E R

Keine Grunderwerbsteuer auf Einrich-
tungsgegenstände

Werden zusammen mit einem Grundstück 
gebrauchte, aber werthaltige bewegliche 
Gegenstände verkauft und wird deren Preis 
im Kaufvertrag angegeben, wird hierfür kei-
ne Grunderwerbsteuer fällig. Etwas anderes 
gilt nur, sofern Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die Vereinbarung der Entgelte 
bzw. deren Aufteilung nicht angemessen ist.

In einem vom Finanzgericht Köln entschie-
denen Fall war ein mit einem Einfamilienhaus 
bebautes Grundstück für 392.500 € verkauft 
worden. Im notariellen Kaufvertrag war be-
stimmt, dass ein Teilbetrag des Kaufpreises 
(9.500 €) auf die mitverkaufte Einbauküche 
und die Markisen entfiel. Das Finanzamt 
erhob auch hierauf Grunderwerbsteuer. Es 

vertrat die Auffassung, dass der Preis für die 
Einrichtungsgegenstände zu hoch und die 
Aufteilung lediglich aus Gründen der Steue-
rersparnis erfolgt sei.

Dem widersprach das Gericht. Grundsätz-
lich ist von den im Kaufvertrag genannten 
Preisen auszugehen. Bestehen hieran sei-
tens des Finanzamts Zweifel, muss es nach-
weisen, inwieweit die Angemessenheit zu 
verneinen ist. Hierfür sind jedoch weder die 
amtlichen Abschreibungstabellen noch die 
Angaben auf einschlägigen Internet-Ver-
kaufsplattformen als Vergleichsmaßstab 
geeignet.
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P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Erforderliche Absicherung im Status-
feststellungsverfahren

Wird der sozialversicherungsrechtliche 
Status eines Beschäftigten in einem Status-
feststellungsverfahren festgestellt, beginnt 
die Versicherungspflicht grundsätzlich mit 
Aufnahme der Tätigkeit.

Wird der Antrag auf Statusfeststellung 
innerhalb eines Monats nach Aufnahme 
der Tätigkeit gestellt, kann der Beginn der 
Versicherungspflicht   bei Zustimmung des 
Beschäftigten   bis zum Zeitpunkt der Be-
kanntgabe der Entscheidung aufgeschoben 
werden. Weitere Voraussetzung hierfür ist, 
dass eine anderweitige Absicherung vor-
liegt, die mindestens dem für die allgemeine 
Krankenversicherungspflicht geregelten Min-
destschutzniveau in der privaten Kranken-
versicherung entspricht. Eine dem Kranken-
geld vergleichbare Absicherung gegen den 
krankheitsbedingten Ausfall von Arbeitsent-
gelt ist hingegen nicht notwendig.

(Quelle: Urteil des Bundessozialgerichts)

Scheinselbstständigkeit eines Kranken-
pflegers

Personen, die unselbstständig gegen Ar-
beitsentgelt beschäftigt sind, unterliegen 
der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung. Anhaltspunkte für eine 
unselbstständige Beschäftigung sind u. a. 
die weisungsgebundene Tätigkeit und die 
Eingliederung in die Arbeitsorganisation 
des Arbeitgebers. Diese liegt vor, wenn der 
Beschäftigte hinsichtlich Zeit, Ort, Dauer und 
Art der Ausführung den Weisungen des Ar-
beitgebers unterliegt. Die für das Sozialver-
sicherungsrecht entscheidende Abgrenzung 
zur Selbstständigkeit erfolgt nicht anhand 
von Berufs- oder Tätigkeitskatalogen, nach 
denen bestimmte Tätigkeiten sowohl in 
abhängiger Beschäftigung als auch im 
Rahmen selbstständiger Tätigkeit ausgeübt 
werden können, sondern durch Beurteilung 
der konkreten Ausgestaltung der Tätigkeit im 
Einzelfall.

So entschied das Landessozialgericht Nord-
rhein Westfalen im Fall eines Krankenpfle-
gers, der als Honorarkraft in einem neuro-
logischen Fachkrankenhaus tätig war und 
sich dabei nach Dienstplänen, Schichtzeiten, 
patientenbezogenen Therapieplänen und 
ärztlichen Vorgaben richten musste. Der 
Krankenpfleger konnte seine Tätigkeit nicht 
eigenverantwortlich organisieren und trug 
zudem kein wirtschaftliches Risiko.


